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Einführung

Die vorliegende Arbeit steht deutlich unter dem Eindruck des britischen Refe
rendums vom 23. Juni 2016 über den sogenannten Brexit.1 Europa befindet sich 
an einem Scheideweg. Befürworter einer engeren Integration der Mitgliedstaaten 
sehen sich einer weit verbreiteten Integrationsskepsis gegenüber. Schenkt man 
den Analysen zum Brexit Glauben, war es insbesondere die Ablehnung der Ar
beitnehmerfreizügigkeit innerhalb der Europäischen Union,2 die die Briten 
mehrheitlich für einen Austritt hat stimmen lassen.3 In geradezu lupenreiner his
torischer Dialektik hat sich eines der zentralen Instrumente der europäischen In
tegration in einen Grund für Desintegration und Entfremdung verwandelt.

Diese Dialektik gibt auch aus zivilprozessualer Sicht Anlass zu Sorge und Re
flexion. Im Europäischen Zivilprozessrecht (EuZPR) stößt die nahezu uneinge
schränkte Urteilsfreizügigkeit, also die Anerkennung und Vollstreckung mit
gliedstaatlicher Urteile in anderen Mitgliedstaaten,4 die teilweise auch als fünfte 
Grundfreiheit bezeichnet wird,5 ebenfalls besonders in Großbritannien, aber 
auch andernorts in Europa, auf Widerspruch.6 Denn nach der gegenwärtigen 
Konzeption der Urteilsfreizügigkeit zwischen den Mitgliedstaaten geht damit die 
Freizügigkeit von Urteilen unzuständiger Gerichte einher. Warum, so lässt sich 
fragen, gibt es kein anerkennungsrechtliches Korrektiv gegen die Urteile interna
tional unzuständiger Gerichte? 

Die Antwort liegt in dem Postulat gegenseitigen Vertrauens in die Gleichwer
tigkeit der Justizsysteme innerhalb der EU.7 Mit diesem werden die zivilpro zess
rechtliche Integration der Mitgliedstaaten der EU und der damit einhergehende 
Abbau von Kontrollmöglichkeiten durch die Mitgliedstaaten, etwa in Form von 

1 Zum möglichen Einfluss des EU-Austritts des Vereinigten Königreichs auf das britische 
IPR und IZVR vgl. Dickinson, JPIL 2016, S.  195–210.

2 Art.  45 AEUV.
3 So etwa Gutschker, faz.net vom 27.12.2018, abrufbar unter <http://www.faz.net/aktu 

ell/wirtschaft/brexit/brexit-london-verabschiedet-sich-vom-binnenmarkt-14718921.html> (zu
letzt abgerufen am 27.12.2018).

4 Vgl. dazu Teil  I §  5 III 3 a.
5 Hess, IPRax 2001, S.  301, 302 f.
6 Vgl. Teil  I §  5 III 3 b cc.
7 Vgl. dazu Teil  I §  5 III 3 b.
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Anerkennungsversagungsgründen, begründet. Dies soll der Integration des Bin
nenmarkts dienen.8 Genau hier besteht aber die Gefahr. Denn das Vertrauensprin
zip erscheint allzu vielen Kommentatoren und Marktteilnehmern als bloß theore
tisches Konstrukt, eben als Postulat, das einer empirisch-praktischen Grundlage 
entbehre.9 Es entsteht so die Gefahr, dass das Vertrauensprinzip, auf dem die 
(nahezu) uneingeschränkte Urteilsanerkennung zwischen den Mitgliedstaaten 
gründet, zu Rechtsunsicherheit und damit zu weniger Vertrauen zwischen den 
Mitgliedstaaten führt. Rechtsunsicherheit und die damit einhergehende Frustra
tion insbesondere kleinerer und mittlerer Unternehmen wirken sich wiederum 
nachteilig auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten und damit negativ auf 
den Binnenmarkt aus.

Die vorliegende Arbeit greift aus dem weiten Themengebiet des Europäischen 
Zivilprozessrechts den Teilbereich der internationalen Gerichtsstandsvereinba
rungen heraus und analysiert deren Stellung im Recht der internationalen Aner
kennung und Vollstreckung nach der Brüssel IaVO.10 Konkret möchte diese 
Arbeit die Frage beantworten, ob einem Urteil, das mit Art.  25 Brüssel Ia-VO 
unvereinbar ist, die internationale Anerkennung und Vollstreckung de lege feren-
da zu versagen ist. 

Aufgrund ihrer praktischen wirtschaftlichen Bedeutung nehmen internationa
le Gerichtsstandsvereinbarungen eine herausgehobene Stellung im Europäi
schen Zivilprozessrecht ein. Ihre Effektivität und ihr Schutz werden daher zu 
Recht als überragend wichtig qualifiziert.11 Wie zu zeigen ist, steht dies in einem 
Spannungsverhältnis zu der seit dem Europäischen Gerichtsstands und Voll
streckungsübereinkommen (EuGVÜ) von 1968 etablierten grundsätzlichen 
Urteils freizügigkeit und des darin enthaltenen Grundsatzes gegenseitigen Ver
trauens zwischen den Konventions bzw. seit der Brüssel IVO12 zwischen den 
Mitgliedstaaten. Denn prorogationswidrigen Urteilen kann de lege lata die 
Anerkenn ung und Vollstreckung nicht versagt werden. Gerichtsstandsvereinba
rungen werden daher über das Anerkennungs und Vollstreckungsrecht nicht 
 geschützt. Urteilsfreizügigkeit und Vertrauensprinzip werden bislang für ge

8 Vgl. unten Teil  I §  5 III 3 b aa.
9 Vgl. dazu Teil  I §  7.
10 Verordnung (EU) Nr.  1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 

Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Neufassung). In der Literatur wird die VO 
üblicherweise als Brüssel IaVO oder EuGVVO bezeichnet. Im Folgenden wird die Bezeich
nung Brüssel IaVO verwendet.

11 Vgl. schon Jenard-Bericht, 1968, S.  37.
12 Verordnung (EG) Nr.  44/2001 Des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche 

Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Han
delssachen.



3Einführung

wichtiger als der anerkennungsrechtliche Schutz internationaler Gerichtsstands
vereinbarungen erachtet.

Ziel dieser Arbeit ist nicht die grundsätzliche Kritik des Vertrauensprinzips13 
oder der Urteilsfreizügigkeit. Vielmehr soll dogmatisch, systematisch, rechtsver
gleichend und rechtspolitisch untersucht werden, ob und inwiefern eine Ein
schränkung der Urteilsfreizügigkeit und des darin implizierten Vertrauensprin
zips zur Stärkung und zum Schutz internationaler Gerichtsstandsvereinbarungen 
angezeigt ist. Die Arbeit kommt hier zu einem eindeutigen Ergebnis: die Deroga
tionswirkung internationaler Gerichtsstandsvereinbarungen ist durch einen Aner
kennungsversagungsgrund zu schützen.14 Einem Urteil, das gegen eine internati
onale Gerichtsstandsvereinbarung im Sinne von Art.  25 Brüssel Ia-VO verstößt, 
sollte die internationale Anerkennung und Vollstreckung im Anerkennungsstaat 
versagt werden können.

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. Der erste Teil befasst sich mit der Aner
kennung prorogationswidriger Urteile nach der Brüssel Ia-VO. Zunächst sollen 
internationale Gerichtsstandsvereinbarungen im System der Brüssel IaVO sys
tematisch eingeordnet (§  1) und die Voraussetzungen ihrer Zulässigkeit und 
Wirksamkeit (§  2) herausgearbeitet werden. Ferner sollen die Wirkungen inter
nationaler Gerichtsstandsvereinbarungen im Zuständigkeitsrecht (§  3) und im 
Litispendenzrecht (§  4) der Brüssel Ia-VO analysiert werden. Diese systemati
sche Einordnung und dogmatische Analyse internationaler Gerichtsstandsverein
barungen im Gesamtgefüge der Brüssel IaVO ist erforderlich, um Rechtsschutz
lücken in Bezug auf Gerichtsstandsvereinbarungen herauszuarbeiten und die 
Notwendigkeit eines Anerkennungsversagungsgrundes aufzuzeigen. 

Vor dem Hintergrund dieser Analyse soll sodann das Anerkennungs und Voll
streckungsrecht der Brüssel IaVO dargestellt, und die daran bestehenden ge
samteuropäischen, mitgliedstaatlichen und Parteiinteressen untersucht werden 
(§  5). Dies dient dazu, die Anerkennung prorogationswidriger Urteile de lege 
lata zu analysieren (§  6) und die Rezeption dieser geltenden Rechtslage durch 
die Literatur und die Marktakteure herauszuarbeiten (§  7). Dem schließt sich ein 
Rechtsvergleich mit dem Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinba
rungen vom 30.6.2005 (HGÜ)15 an (§  8).

Der zweite Teil der Arbeit hat die rechtsvergleichende Darstellung der Aner
kennung von Urteilen im US-amerikanischen Zivilprozessrecht zum Gegen
stand, die gegen eine interstaatliche, also gegen eine zwei oder mehr Einzelstaa

13 Zum Vertrauensprinzip als „heiliger Kuh“ des EuZPR vgl. Kindler, in: FS CoesterWalt
jen, 2015, S.  485, 489.

14 Vgl. Teil  III §  4.
15 Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen vom 30.6.2005, ABl.  EU 

2009 Nr. L 133, S.  3.
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ten der USA betreffende Gerichtsstandsvereinbarung verstoßen. Ein Rechtsver
gleich lohnt hier, weil mit der zwischeneinzelstaatlichen Urteilsanerkennung in 
den USA seit langem eine ähnliche Konstellation wie in der EU vorliegt.16 Dazu 
soll in einem ersten Schritt das Recht interstaatlicher Gerichtsstandsvereinbarun
gen in den USA umfassend dargestellt werden (§  1). In einem zweiten Schritt soll 
sodann vor dem Hintergrund der zur Brüssel IaVO gewonnenen Erkenntnisse 
die interstaatliche Anerkennung und Vollstreckung im US-amerikanischen Zivil
prozessrecht konkret mit Blick auf prorogationswidrige Urteile dargestellt und 
rechtsvergleichend analysiert werden (§  2). 

Auf der Grundlage des ersten und zweiten Teils werden in Teil  III die wesent
lichen Argumente für und gegen einen Anerkennungsversagungsgrund zum 
Schutze internationaler Gerichtsstandsvereinbarungen zusammengefasst (§  1) 
sowie dessen mögliche Ausgestaltung hinsichtlich Gegenstand (§  2) und Umfang 
(§  3) der zweitgerichtlichen Nachprüfung untersucht. Als Ergebnis wird schließ
lich in §  4 ein zu normierender Anerkennungsversagungsgrund Art.  45 Abs.  1 
lit.  e (iii) Brüssel Ia-VO vorgeschlagen. Nach diesem kann Urteilen derogierter 
Gerichte die internationale Anerkennung und Vollstreckung vom Zweitgericht 
versagt werden.

16 Vgl. dazu ausführlich unten Teil  II. 



Teil  I

Die Anerkennung prorogationswidriger Urteile  
unter der Brüssel IaVO



§  1 Gerichtsstandsvereinbarungen in der Brüssel Ia-VO 

Viele Rechtsordnungen und internationale Abkommen ermöglichen es den Par
teien, durch eine Gerichtsstandsvereinbarung ein Gericht oder die Gerichte eines 
Staats als zuständig zu vereinbaren.1 Eine solche Gerichtsstandsvereinbarung ist 
ein Vertrag, in dem die Parteien ein bestimmtes Gericht oder bestimmte Gerichte 
für einen bestimmten zukünftigen oder einen bereits entstandenen Rechtsstreit als 
zuständig festlegen.2 International ist eine Gerichtsstandsvereinbarung dann, 
wenn der Sachverhalt Berührungspunkte zu verschiedenen Staaten aufweist, und 
daher die Zuständigkeit der Gerichte verschiedener Staaten in Betracht kommt.3 
Im Unionsrecht wird die internationale Gerichtsstandsvereinbarung in Zivil- und 
Handelssachen von Art.  25 Brüssel Ia-VO geregelt.4 Art.  25 Brüssel Ia-VO lautet:

„(1) Haben die Parteien unabhängig von ihrem Wohnsitz vereinbart, dass ein Gericht oder die 
Gerichte eines Mitgliedstaats über eine bereits entstandene Rechtsstreitigkeit oder über 
eine künftige aus einem bestimmten Rechtsverhältnis entspringende Rechtsstreitigkeit 
entscheiden sollen, so sind dieses Gericht oder die Gerichte dieses Mitgliedstaats zustän
dig, es sei denn, die Vereinbarung ist nach dem Recht dieses Mitgliedstaats materiell nich
tig. Dieses Gericht oder die Gerichte dieses Mitgliedstaats sind ausschließlich zuständig, 
sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben. Die Gerichtsstandsvereinbarung muss 
geschlossen werden: 
a) schriftlich oder mündlich mit schriftlicher Bestätigung, 
b) in einer Form, welche den Gepflogenheiten entspricht, die zwischen den Parteien ent

standen sind, oder 
c) im internationalen Handel in einer Form, die einem Handelsbrauch entspricht, den die 

Parteien kannten oder kennen mussten und den Parteien von Verträgen dieser Art in 
dem betreffenden Geschäftszweig allgemein kennen und regelmäßig beachten. 

(2) Elektronische Übermittlungen, die eine dauerhafte Aufzeichnung der Vereinbarung er
möglichen, sind der Schriftform gleichgestellt. 

(3) Ist in schriftlich niedergelegten Trust-Bedingungen bestimmt, dass über Klagen gegen 
einen Begründer, Trustee oder Begünstigten eines Trust ein Gericht oder die Gerichte ei

1 S. dazu bereits Neuhaus, RabelsZ 20 (1955), S.  201, 215.
2 Magnus/Mankowski/Magnus, Brussels Ibis Regulation, 2016, Art.  25 Rn.  2. Im Folgen

den beziehen sich Fundstellen in Kommentaren auf die Brüssel IaVO, es sei denn, es wird 
ausdrücklich etwas anderes angegeben.

3 Neuhaus, RabelsZ 20 (1955), S.  201, 214 f.
4 Ergänzende Bestimmungen finden sich in Art.  15, 19 und 23 Brüssel Ia-VO, vgl. dazu 

unten Teil  I §  2 II 3 d.
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nes Mitgliedstaats entscheiden sollen, so ist dieses Gericht oder sind diese Gerichte aus
schließlich zuständig, wenn es sich um Beziehungen zwischen diesen Personen oder ihre 
Rechte oder Pflichten im Rahmen des Trust handelt.

(4) Gerichtsstandsvereinbarungen und entsprechende Bestimmungen in Trust-Bedingungen 
haben keine rechtliche Wirkung, wenn sie den Vorschriften der Artikel 15, 19 oder 23 
zuwiderlaufen oder wenn die Gerichte, deren Zuständigkeit abbedungen wird, aufgrund 
des Artikels 24 ausschließlich zuständig sind. 

(5) Eine Gerichtsstandsvereinbarung, die Teil eines Vertrags ist, ist als eine von den übrigen 
Vertragsbestimmungen unabhängige Vereinbarung zu behandeln. 

Die Gültigkeit der Gerichtsstandsvereinbarung kann nicht allein mit der Begründung in Frage 
gestellt werden, dass der Vertrag nicht gültig ist.“

Im Folgenden sollen internationale Gerichtsstandsvereinbarungen in das System 
der Brüssel Ia-VO eingeordnet werden. Dazu soll die rechtliche Natur internati
onaler Gerichtsstandsvereinbarungen herausgearbeitet (I.) und in einem zweiten 
Schritt die praktische Relevanz internationaler Gerichtsstandsvereinbarungen 
einschließlich bestehender Probleme aufgezeigt werden (II.). Drittens sollen die 
in Bezug auf Gerichtsstandsvereinbarungen bestehenden Interessen der verschie
denen Akteure des Europäischen Zivilprozessrechts analysiert werden (III.).

I. Die rechtliche Natur internationaler 
Gerichtsstandsvereinbarungen

Rechtshistorisch ist die Gerichtsstandsvereinbarung „ein Kind der klassischen 
Vertragsfreiheit“.5 Hinter dem Rechtsinstitut der Gerichtsstandsvereinbarung 
steht der Gedanke, dass die Parteien selbst wissen, was für sie vernünftig ist.6 
Das staatliche Ordnungsinteresse an der Einhaltung der Zuständigkeitsordnung 
tritt hinter die Parteiinteressen in casu zurück und erkennt diese grundsätzlich 
an.7 Voraussetzung wie Grenze der Berücksichtigung einer Gerichtsstandsver
einbarung ist freilich deren Wirksamkeit.8 Internationale Gerichtsstandsverein
barungen bieten den Parteien somit parallel zur materiell-rechtlichen Vertrags
freiheit und zur kollisionsrechtlichen Rechtswahlfreiheit die Möglichkeit der 

5 So Schröder, Internationale Zuständigkeit, 1988, S.  476; Illmer, in: Basedow/Hopt/Zim
mermann (Hg.), Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, 2009, S.  688.

6 Vgl. ausführlich Schröder, Internationale Zuständigkeit, 1988, S.  476; zur rechtssoziologi
schen Universalität der Vertragsfreiheit in Bezug auf Streitbeilegungsklauseln vgl. Bröder-
mann, in: FS Martiny, 2014, S.  1045, 1046 f.

7 Illmer, in: Basedow/Hopt/Zimmermann (Hg.), Handwörterbuch des Europäischen Privat
rechts, 2009, S.  688; Kirchner, in: Basedow/Kono (Hg.), An Economic Analysis of Private In
ternational Law, 2006, S.  33, 47.

8 Von Mehren, Adjudicatory Authority, 2007, S.  207.
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Ausübung von Parteiautonomie im Internationalen Zivilprozessrecht.9 Erwgr. 
Nr.  19 Brüssel Ia-VO hebt dies deutlich hervor:

„Vorbehaltlich der in dieser Verordnung festgelegten ausschließlichen Zuständigkeiten sollte 
die Vertragsfreiheit der Parteien hinsichtlich der Wahl des Gerichtsstands, außer bei Versiche
rungs, Verbraucher und Arbeitsverträgen, wo nur eine begrenztere Vertragsfreiheit zulässig 
ist, gewahrt werden.“

Internationale Gerichtsstandsvereinbarungen besitzen grundsätzlich eine Dop
pelnatur zwischen materiellem Recht und Prozessrecht.10 Zwar stellen sie auf
grund ihrer Derogations- und Prorogationswirkung Prozessverträge mit folglich 
prozessualen Wirkungen dar.11 Jedoch greifen diese Wirkungen erst im Moment 
der Klageerhebung ein und wirken damit bis zur Anhängigkeit des Rechtsstreites 
nur „prophylaktisch“.12 Gerichtsstandsvereinbarungen können also unabhängig 
von einem Prozess geschlossen werden und ähneln darin eher materiell-rechtli
chen Verträgen.

Aus diesem Grund ist die rechtliche Einordnung internationaler Gerichts
standsvereinbarungen teilweise umstritten gewesen.13 Dies zeigt sich an der in 
den verschiedenen Rechtsordnungen unterschiedlich beantworteten Frage, ob 
sich Zulässigkeit und Wirksamkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung nach der 
lex fori oder der lex causae des Hauptvertrags bestimmen.14 Qualifiziert man 
Gerichtsstandsvereinbarungen materiellrechtlich, liegt die Anwendung eines ei
genen Gerichtsstandsvereinbarungsstatuts, der lex causae, nahe. Bei prozess
rechtlicher Qualifikation ist hingegen die Anwendung der lex fori plausibel. Ins
besondere in Staaten des common  law wird aus Gerichtsstandsvereinbarungen 
traditionell eine materiell-rechtliche Verpflichtung der Parteien abgeleitet, deren 
Missachtung etwa zur Schadensersatzpflicht der die Gerichtsstandsvereinbarung 
missachtenden Partei führen kann.15

Zwischen einer rein materiell-rechtlichen und einer rein prozessrechtlichen 
Qualifikation setzte sich insbesondere in Deutschland die Auffassung durch, dass 

9 Linke/Hau, Internationales Zivilverfahrensrecht, 2018, §  12 Rn.  6.1; vgl. zur Herleitung 
des Prinzips der zuständigkeitsrechtlichen Parteiautonomie M. Weller, OrdrepublicKontrolle 
internationaler Gerichtsstandsvereinbarungen im autonomen Zuständigkeitsrecht, 2005, S.  25–
33; zur Parteiautonomie im IZVR vgl. Coester-Waltjen, in: FS Heldrich, 2005, S.  549, 554; 
Dickinson/Lein/Garcimartin, The Brussels I Regulation Recast, 2015, Rn.  9.05.

10 Gottwald, in: FS Henckel, 1995, S.  295; vgl. auch G. Roth, ZZP 93 (1980), S.  156, der 
von einer „Zwitterstellung“ spricht.

11 Gottwald, in: FS Henckel, 1995, S.  295, 296; Czernich/Kodek/Mayr/Kodek, Europäi
sches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht, 2015, Art.  25 Rn.  16.

12 Gottwald, in: FS Henckel, 1995, S.  295, 296.
13 Für einen rechtshistorischen Überblick vgl. Gebauer, in: FS Kaissis, 2012, S.  267, 272.
14 Vgl. Domej, RabelsZ 78 (2014), S.  508, 526.
15 Gebauer, in: FS Kaissis, 2012, S.  267, 268.
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internationale Gerichtsstandsvereinbarungen zwar grundsätzlich Prozesshand
lungen darstellen, die im Prozessrecht nicht vorgesehenen Regelungen zu Ver
tragsschluss und Wirksamkeit der Gerichtsstandsvereinbarung jedoch dem Statut 
der Gerichtsstandsvereinbarung zu entnehmen sind.16 Somit stellt die Gerichts
standsvereinbarung einen besonderen Vertragstypus dar, der grundsätzlich pro
zessrechtliche Qualität besitzt, jedoch teilweise unter Rückgriff auf das allgemei
ne Vertragsrecht behandelt werden kann und muss.17

Diese vermittelnde Ansicht liegt auch Art.  25 Brüssel Ia-VO zugrunde, der 
Einigung, Formwirksamkeit und insbesondere die prozessrechtlichen Wirkun
gen einer internationalen Gerichtsstandsvereinbarung unmittelbar selbst und da
mit im autonomen Prozessrecht regelt, für die materielle Wirksamkeit aber auf 
das Recht des gewählten Staates, die lex fori prorogati, einschließlich dessen IPR 
verweist.18 Damit unterscheidet Art.  25 Brüssel Ia-VO zwischen den prozess
rechtlichen Elementen wie Vorliegen, Zulässigkeit und Zustandekommen einer 
Gerichtsstandsvereinbarung auf der einen Seite und der materiellen Wirksamkeit 
und damit den vertragsrechtlichen Unwirksamkeitsgründen auf der anderen. Die 
materielle Wirksamkeit regelt die Brüssel IaVO gerade nicht und unterstreicht 
damit, dass es sich hier um eine vertragsrechtliche und nicht um eine prozess
rechtliche Frage handelt.19 Durch die Normierung einer Gesamtverweisung in 
Art.  25 Brüssel Ia-VO wird die rechtspolitisch höchst schwierige Entscheidung 
zwischen lex fori, lex causae und lex fori prorogati vermieden und den Parteien 
in Verbindung mit dem IPR des gewählten Mitgliedstaats überlassen.20

Die Differenzierung internationaler Gerichtsstandsvereinbarungen in einen 
materiellrechtlichen und einen prozessrechtlichen Bestandteil wird durch die 
Ausnahme internationaler Gerichtsstandsvereinbarungen vom Anwendungsbe
reich der der Rom  I-VO und dem ihres Vorgängerinstruments, des Europäischen 
Vertragsrechtsübereinkommens von 1980,21 gestützt.22 Diese Ausnahme begrün
dete der europäische Gesetzgeber ausdrücklich mit der grundsätzlich prozess

16 BGH, Urt. v. 29.02.1968 – VII ZR 102/65, NJW 1968, S.  1233; vgl. auch Gottwald, in: 
FS Henckel, 1995, S.  295, 298 f.; Hausmann, in: Reithmann/Martiny (Hg.), Internationales 
Vertragsrecht, 2015, Rn.  8.8.

17 Briggs, Civil Jurisdiction and Judgments, 2015, Rn.  2.128.
18 So Queirolo, YPIL 15 (2013/2014), S.  113, 124; vgl. ausführlich zu Art.  25 Brüssel Ia-

VO unten Teil  I §  2 II 3 c bb.
19 Vgl. unten Teil  I §  2 II 3 c.
20 In Bezug auf das HGÜ verweist auf diesen Umstand M. Weller, in: FS Schütze, 2014, 

S.  705, 708 f.
21 Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht vom 

19.6.1980.
22 Art.  1 Abs.  2 lit.  e Rom  I-VO.
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rechtlichen Natur internationaler Gerichtsstandsvereinbarungen.23 Bezeichnen
derweise fordert aber eine überwiegende Auffassung in der Literatur, die Rom  I- 
VO dennoch auf die materielle Wirksamkeit internationaler Gerichtsstandsver
einbarungen anzuwenden, da diese gerade nicht von der Brüssel IaVO einheit
lich geregelt wird.24 Die Diskussion verdeutlicht die mit der Doppelnatur inter
nationaler Gerichtsstandsvereinbarungen unter der Brüssel IaVO einhergehen
den dogmatischen und rechtspolitischen Spannungen.

Rechtshistorisch geht Art.  17 EuGVÜ, die Vorgängernorm der Art.  23 Brüs
sel I-VO und Art.  25 Brüssel Ia-VO, auf die entsprechende Regelung des vom 
kontinentalen Rechtskreis geprägten deutschbelgischen Vollstreckungsabkom
mens von 1959 zurück.25 Art.  17 Abs.  1 EuGVÜ lautete:

„Haben die Parteien, von denen mindestens eine ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines 
Vertragsstaats hat, vereinbart, daß ein Gericht oder die Gerichte eines Vertragsstaats über eine 
bereits entstandene Rechtsstreitigkeit oder über eine künftige aus einem bestimmten Rechts
verhältnis entspringende Rechtsstreitigkeit entscheiden sollen, so sind dieses Gericht oder die 
Gerichte dieses Staats ausschließlich zuständig.“

Damit liegt auch bei historischer Betrachtung den Regelungen in EuGVÜ, Brüs
sel I und Brüssel IaVO die Konzeption eines materiellrechtlichen Vertrags mit 
prozessualen Wirkungen zugrunde. Folgerichtig hat sich der EuGH in Benincasa 
dem ausdrücklich angeschlossen.26

II. Die praktische Bedeutung internationaler 
Gerichtsstandsvereinbarungen

In Literatur und Rechtsprechung herrscht Einigkeit darüber, dass internationalen 
Gerichtsstandsvereinbarungen wirtschaftlich und prozessrechtlich eine hohe 
praktische Bedeutung zukommt.27 Die deutsche Bundesregierung führte etwa 
aus: „Gerichtsstandsvereinbarungen sind, so lautet auch das Ergebnis des vom 

23 Merrett, ICLQ 58 (2009), S.  545, 555; Giuliano/Lagarde-Bericht, 1980, Rn.  5.
24 Vgl. ausführlich unten Teil  I §  2 II 3 c bb.
25 Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Belgien 

vom 30. Juni 1958 über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen 
Entscheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden in Zivil- und Handelssachen, 
BGBl.  1959 II S.  766; vgl. zum Verhältnis von EuGVÜ und dem deutsch-belgischen Vollstre
ckungsabkommen Jenard-Bericht, 1971, S.  36 f. und Samtleben, NJW 1974, S.  1590, 1592. Zu 
den unterschiedlichen Rechtskreisen vgl. grundlegend Zweigert/Kötz, Einführung in die 
Rechtsvergleichung, 1996, S.  62–73.

26 EuGH v. 2.7.1997 – Rs. C-269/95, Benincasa, Slg. 1997, I-3788, Rz.  25; vgl. auch Mer-
rett, ICLQ 58 (2009), S.  545, 555, Fn.  34; Gottwald, in: FS Henckel, 1995, S.  295, 299.

27 Mankowski, IPRax 2009, S.  23; Wais, GPR 2015, S.  142; Briza, JPIL 2009, S.  537.
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